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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Problematik der Verrechnungspreise gehört zu den wichtigsten Fragen im Bereich 

des internationalen Steuerrechts. In den vergangenen Jahren hat sich der Umfang der 

Pflichten im Zusammenhang mit den Verrechnungspreisen erheblich verändert. Daher 

haben unsere Steuerexperten für Sie die Broschüre „Die Verrechnungspreise 2020 von 

A bis Z“ erstellt, in der die wichtigsten Regelungen zu den Pflichten von grenzüber-

schreitend tätigen Unternehmern kurz und praxisnah erörtert wurden. Wir möchten 

Sie daran erinnern, dass sich die meisten Steuerpflichtigen bis zum 30. September 

2020 erstmals den geänderten Vorschriften im Bereich der Verrechnungspreisdoku-

mentation und zusätzlichen Pflichten im Bereich der Berichterstattung über Verrech-

nungspreise stellen müssen. Darüber hinaus wurden weitere Regelungen eingeführt, 

die direkt für Konzerngesellschaften gelten. 

In der Veröffentlichung weisen wir u.a. auf die geänderte Pflicht zur Übermittlung von 

Informationen über Verrechnungspreise auf dem Vordruck TPR-C bzw. TPR-P (die den 

vereinfachten Bericht auf dem Vordruck CIT-TP bzw. PIT-TP ersetzt haben), auf Änderun-

gen im Bereich der Verrechnungspreiskorrekturen und Sanktionen i.Z.m. den Berichts-

pflichten hin und besprechen die Neuregelungen für Local File und Master File. Wir be-

sprechen ferner die Empfehlungen des Verrechnungspreisforums und die Regelungen 

zu Meldepflichten für Steuergestaltungen sowie die Beschränkungen bei der Erfassung 

von Aufwendungen für immaterielle Dienstleistungen unter den Betriebsausgaben im 

Rahmen eines Konzerns.

Die Broschüre enthält viele praktische Beispiele und unsere Experten nennen die 

wichtigsten Anforderungen und Maßnahmen, die zur Erfüllung der verrechnungspreis-

bezogenen Pflichten zu ergreifen sind. Wir empfehlen Ihnen, Zeit für eine gründliche 

Analyse der neuen Pflichten einzuplanen und sich bereits im Vorfeld auf deren Erfüllung 

vorzubereiten. 

Bei Interesse an weiteren Details setzen Sie sich bitte mit unseren Beratern in Breslau, 

Danzig, Gleiwitz, Krakau, Posen und Warschau in Verbindung.

Rödl & Partner
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1. DIE LANDESSPEZIFISCHE DoKUMENtAtIoN 
(LoCAL FILE) NACH DEN NEUEStEN VoRSCHRIFtEN

Die Erfüllung von Pfl ichten im Zusammenhang mit der 
Erstellung eines Local File bedarf einer eingehenden 
Analyse zur Ermittlung der dokumentationspfl ichtigen 
Geschäfte, u.a. im Bereich der Homogenität der Ge-
schäfte, des Geschäftswerts sowie der persönlichen 
und sachlichen Befreiungen. 

EXPERtENMEINUNG

FRISTEN

Die Steuerpfl ichtigen sind verpfl ichtet, das Local File 
bis zum 9. Monat nach dem Ende des Geschäftsjahres 
zu erstellen.

Steuerpfl ichtige, die mit verbundenen Unternehmen kontrollierte Geschäfte im Sinne des KStG-PL und des EStG-PL 
tätigen, sind verpfl ichtet, das Local File zu erstellen, nachdem sie die gesetzlich festgelegten Schwellenwerte über-
schritten haben.

Einführung einer Defi nition des kontrollierten 
Geschäfts, Angabe der Kriterien für die Ermittlung 
homogener Geschäfte sowie Formulierung klarer 
Grundsätze für die Ermittlung des Wertes eines 
kontrollierten Geschäfts.

Erweiterung der Defi nition der verbundenen 
Unternehmen – Verbindung von Unternehmen 
bedeutet die Ausübung maßgeblichen Einfl usses 
auf mindestens ein anderes Unternehmen.

Die Elemente des Local File wurden grundsätzlich 
an die oECD-Leitlinien angepasst, es bestehen 
jedoch Unterschiede bei der Auslegung und dem 
Umfang einzelner Informationen. Eine wichtige Änderung 
aus Sicht der Steuerpfl ichtigen ist die Anerkennung 
der Verrechnungspreisanalyse als teil des Local File.

änderung der Schwellenwerte für kontrollierte Geschäfte 
mit verbundenen Unternehmen:
 1) 10 Mio. PLN – bei Waren- und Finanzgeschäften,

 2) 2 Mio. PLN – bei Dienstleistungsgeschäften 
    und sonstigen Geschäften.

Angabe von Methoden zur Überprüfung der Verrech-
nungspreise in den Steuergesetzen sowie Hinzufügung 
einer „anderen Methode” als einer zusätzlichen 
Überprüfungsmethode.

Einführung von persönlichen Befreiungen in Bezug 
auf die Pfl icht zur Erstellung der Dokumentation sowie 
Einführung einer Safe-Harbor-Befreiung.

Änderungen 
im Local File 

seit dem 
01.01.2019

Der detaillierte Umfang eines Local File wurde im Körperschaftsteuer- und im Einkommensteuergesetz sowie 
in den vom Finanzminister erlassenen Verordnungen zu einzelnen Elementen aufgeführt. Der Gesetzgeber war 
generell bestrebt, die polnischen Vorschriften an die oECD-Leitlinien anzupassen, im Umfang der einzelnen 
Elemente sind jedoch Unterschiede erkennbar.  

Das Local File kann ausschließlich in polnischer Sprache vorgelegt werden. 

Aus diesem Grund empfehlen wir, dass Sie sich zunächst auf die Pfl ichten bezüglich der Erstellung von Verrech-
nungspreisdokumentationen vorbereiten sowie die auf Konzernebene erstellten Dokumentationen überprüfen 
und sie übersetzen lassen.

PERSÖNLICHER GELtUNGSBEREICH
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Steuerpfl ichtige, die mit verbundenen Unternehmen kontrollierte Geschäfte im Sinne des KStG-PL und EStG-PL 
durchführen, sind verpfl ichtet, die gesetzlich geforderte Verrechnungspreisdokumentation gemäß den seit dem 
1. Januar 2019 geltenden Rechtsvorschriften zu erstellen, wenn die konsolidierten Einnahmen den Schwellenwert 
von 200 Mio. PLN überschritten haben.

Aus dem Master File wurden seit dem Jahr 2019 problematische Bestandteile ausgeschlossen, vor allem:

− Die Beschreibung der Finanzlage muss keine Liste der von unabhängigen Unternehmen erhaltenen Kredite 
und Darlehen enthalten, die über 5 Prozent der externen Finanzierung der Gruppe verbundener Unternehmen 
ausmachen;

− es ist nicht mehr notwendig, unklar defi nierte „wesentliche Wertschöpfungsketten“ sowie geographische 
Märkte darzustellen, in denen im Rahmen der einzelnen wesentlichen Wertschöpfungsketten mindestens 
10 Prozent der Gewinne erzielt werden. Dieser Bestandteil wurde den oECD-Leitlinien angepasst. Derzeit 
werden im Master File die fünf umsatzstärksten Produkt- oder Dienstleistungsgruppen sowie diejenigen 
Produkt- oder Dienstleistungsgruppen beschrieben, deren Umsatz mehr als 5 Prozent der konsolidierten 
Einnahmen der Kapitalgruppe ausmacht, unter Angabe der wichtigsten geografi schen Märkte für diese Pro-
dukt- oder Dienstleistungsgruppen.

2. DIE StAMMDoKUMENtAtIoN (MAStER FILE) 
NACH DEN NEUESTEN VORSCHRIFTEN

Erhöhung des Schwellenwertes auf 200 Mio. PLN oder den 
Gegenwert dieses Betrages in einer Fremdwährung (der 

Betrag bezieht sich auf die konsolidierten Einnahmen einer 
Gruppe verbundener Unternehmen, die der Voll- bzw. 

Quotenkonsolidierung unterliegen).

Möglichkeit, das von einem anderen Unternehmen erstellte 
Master File zu nutzen. Die englische Fassung des Master File 

ist auch akzeptabel. Die Steuerbehörde kann jedoch dazu 
auffordern, innerhalb von 30 tagen eine polnische Fassung 

des Master File vorzulegen.

Beschränkung der Pfl icht zur Erstellung des Master File 
für Unternehmen, die der Voll- bzw. Quotenkonsolidierung 

unterliegen.

Die Bestandteile des Master File wurden wesentlich 
geändert, es wurde vollumfänglich 

den oECD-Leitlinien angepasst.

Änderungen im Master 
File seit dem 

1. Januar 2019

Die Anpassung des Master File an die oECD-Leitli-
nien sollte es den Steuerpfl ichtigen erleichtern, ein 
von einem Konzernunternehmen aus einem anderen 
Staat erstelltes Master File zu nutzen. Bei mehrstu-
fi gen Kapitalgruppen ist der Steuerpfl ichtige ver-
pfl ichtet, der Verrechnungspreisdokumentation eine 
Information über die Unternehmensgruppe beizu-
fügen, die nur Angaben zu den verbundenen Unter-
nehmen enthält, die im Rahmen des betreffenden 
Geschäftsbereichs tätig sind, zu dem das jeweilige 
verbundene Unternehmen intern zählt (verbindliche 
Auskunft des Direktors des Landesbüros für Finan-
zinformationen vom 12. November 2019, Az. 0111-
KDIB1-3.4010.284.2017.10.IZ, die i.V.m. dem Urteil 
des Woiwodschaftsverwaltungsgerichts (Az. I SA/Wr 
166/18) erlassen wurde).

EXPERtENMEINUNG

Die Steuerpfl ichtigen sind verpfl ichtet, das Master 
File bis zum 12. Monat nach dem Ende des jeweiligen 
Geschäftsjahres zu erstellen.

FRISTEN

5



PERSÖNLICHER GELtUNGSBEREICH

Unternehmen, die eine dokumentationspfl ichtige Umstrukturierung der tätigkeit eines verbundenen Unterneh-
mens durchführen (§ 2 Pkt. 1 der Verordnung des Finanzministeriums in Sachen Verrechnungspreise im Bereich 
der Körperschaftsteuer).

Mit einer tätigkeitsumstrukturierung, die einer erweiterten Dokumentationspfl icht unterliegt, haben wir es tun, wenn kumulativ 
zwei Bedingungen erfüllt sind:

 1. es kam zu einer wesentlichen Änderung der Handels- oder Finanzbeziehungen, darunter auch der Beendigung 
  geltender Verträge oder der änderung wesentlicher Vertragsbedingungen, und 

 2. es kam zu einer Übertragung von Funktionen, Aktiva oder Risikokategorien zwischen verbundenen Unternehmen, 
  sofern sich im Ergebnis dieser Übertragung das voraussichtliche durchschnittliche Jahresergebnis des Steuer-
  pfl ichtigen vor Zinsen und Steuern (EBIt) in einem Zeitraum von drei Jahren nach dieser Übertragung um mindestens 
  20 Prozent ändern würde, verglichen mit einer Situation, in der diese Übertragung nicht stattgefunden hätte.

Die verbundenen Unternehmen, die die Umstrukturierung der tätigkeit durchführen, haben hinsichtlich des möglichen 
Einfl usses der Umstrukturierung Finanzsimulationen für einen Dreijahreszeitraum vorzubereiten. Diese Simulationen 
machen ersichtlich, bei welchen Unternehmen es notwendig wird, eine erweiterte Verrechnungspreisdokumentation zu 
erstellen. Wenn eine erweiterte Dokumentationspfl icht besteht, ist der Steuerpfl ichtige verpfl ichtet, folgende zusätzliche 
Elemente in der Dokumentation zu berücksichtigen:

− Darstellung der Begründetheit der Einführung der im Rahmen der Umstrukturierung ausgezahlten Vergütung,

− Darstellung der Begründetheit des angenommenen Niveaus (der Höhe) der Vergütung,

− Analyse der wirtschaftlichen Ursachen der durchgeführten Umstrukturierung sowie der erwarteten Vorteile,

− Analyse der den verbundenen Unternehmen realistisch zur Verfügung stehenden optionen,

− Bestimmung der steuerlichen Folgen der tatsächlichen Geschäfte, die teil der Umstrukturierung sind,

− Bestimmung des Umfangs, in dem es infolge der Umstrukturierung zu einer Übertragung des Potenzials für die Gene-
rierung von Gewinnen kam.

Die Umstrukturierung der tätigkeit kann eine erweiter-
te Dokumentationspfl icht mit sich bringen, nachdem 
bestimmte Bedingungen erfüllt wurden. Die Anforde-
rungen an solche Dokumentationen führen in der Praxis 
dazu, dass zuvor die entsprechenden wirtschaftlichen 
Informationen vorzubereiten sind, die in der Dokumen-
tation berücksichtigt werden müssen. 

EXPERtENMEINUNG

VORBEREITUNG

3. UMStRUKtURIERUNG DER tätIGKEIt 
UND DoKUMENtAtIoNSPFLICHtEN
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Unternehmen, die zu einer Gruppe verbundener Unternehmen gehören, die verpfl ichtet sind, Verrechnungs-
preisdokumentationen zu erstellen.
Personen, die für die Abgabe der Dokumente und Erklärungen im Zusammenhang mit Verrechnungspreisen 
verantwortlich sind.

Seit dem 1. Januar 2019 haben sich die Vorschriften über die Sanktionen im Bereich Verrechnungspreise stark 
geändert. Die neuen Regelungen sind in der polnischen Abgabenordnung enthalten. Sie führt eine zusätzliche 
steuerliche Pfl icht ein, deren Schema nachstehend gezeigt wird:

Zur Beschränkung des Risikos, dass Sanktionen angewendet 
werden, müssen verbundene Unternehmen die Marktüblich-
keit der bei Geschäften festgelegten Vergütung sowie die Do-
kumentationspfl ichten überprüfen, damit die entsprechen-
den Dokumente fristgerecht erstellt werden können. 

EXPERtENMEINUNG

FRISTEN

Die Vorschriften gelten für Verrechnungspreisdokumen-
tationen für das Jahr 2019, die auf der Grundlage der seit 
Januar 2019 geltenden Vorschriften erstellt werden.

VORBEREITUNG

4. NoVELLIERtE GRUNDSätZE FÜR SANKtIoNEN IM 
BEREICH DER PFLICHtEN BEI VERRECHNUNGSPREISEN 

Auch das Finanzstrafgesetzbuch (FinStrGB-PL) sieht Strafsteuersätze vor. Sie knüpfen an die Nichtabgabe, die ver-
spätete Abgabe oder eine wahrheitswidrige Bescheinigung durch Personen an, die für Folgendes zuständig sind: 
− Abgabe der Erklärungen über die Erstellung der Verrechnungspreisdokumentation,
− Vorlage von Informationen zu Verrechnungspreisen (tPR-C).
Die o.g. tatbestände sind mit einer Geldstrafe von bis zu 720 tagessätzen bedroht.

Darüber hinaus sieht das FinStrGB-PL Sanktionen für Folgendes vor:
− Nichtvorlage der Dokumentation auf Aufforderung der Behörden, Vorlage einer unvollständigen oder unwahren 

Dokumentation – eine Geldstrafe von bis zu 120 tagessätzen,
− unwahre Angaben in der vorgelegten Dokumentation – eine Geldstrafe von bis zu 240 tagessätzen. 

Bei einem minder schweren Fall kann eine Geldstrafe für eine steuerrechtliche Ordnungswidrigkeit auferlegt werden.

Verbundene Unternehmen

Nicht marktübliche Bedingungen

Inkorrekt ausgewiesener bzw. zu hoch angesetzter steuerlicher Verlust oder vollständig bzw. teilweise nicht ausgewiesenes steuerbares Einkommen

Fehlende Verrechnungspreisdokumentation oder 
die Grundlage für die Ermittlung der zusätzlichen 
Steuerverbindlichkeit ist höher als 15 Mio. PLN 

(bez. des Überschussbetrags)

Fehlende Verrechnungspreisdokumentation und 
die Grundlage für die Ermittlung der zusätzlichen 
Steuerverbindlichkeit ist höher als 15 Mio. PLN 

(bez. des Überschussbetrags)

Strafsteuersatz 20% Strafsteuersatz 30%

Strafsteuersatz 10%
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Unternehmen, die zu einer Kapitalgruppe gehören, deren konsolidierte Einnahmen gemäß dem Jahresabschluss 
im vergangenen Jahr bei über 750 Mio. Euro (3,25 Mrd. PLN) lagen, und die nicht eigenständig über die Unter-
nehmensgruppe berichten (Vordruck CBC-R). 

5. DIE CBC-P-BENACHRICHtIGUNG

Die geänderten Vorschriften sind positiv zu bewerten. 
Die Verlängerung der Frist für die Abgabe der Benach-
richtigung, aber auch die Möglichkeit, die Benach-
richtigungen durch den Bevollmächtigten abzugeben, 
sie elektronisch zu übersenden und sie zu korrigieren, 
eliminiert die Probleme der Steuerpfl ichtigen, mit denen 
sie im vorigen Jahr zu kämpfen hatten. 

EXPERtENMEINUNG

FRISTEN

Unternehmen, die zur Abgabe der Benachrichtigung auf 
dem Vordruck CBC-P verpfl ichtet sind, müssen dieses 
den Steuerbehörden innerhalb von drei Monaten ab 
dem Ende des der Berichterstattung unterliegenden 
Geschäftsjahres der Unternehmensgruppe übermitteln.

VORBEREITUNG
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Im ersten Teil des Vordrucks CBC-P sind insbesondere Angaben zu folgenden allgemeinen Informationen zu 
machen:
− Zeitraum, für den die Benachrichtigung CBC-P abgegeben wird;
− Daten des Unternehmens, das die Benachrichtigung abgibt;
− Rolle bei der CBC-R-Berichterstattung.

Wenn das Unternehmen mitteilt, dass es kein Unternehmen ist, das den Bericht auf dem Vordruck CBC-R über-
mittelt, so ist anzugeben, ob für die Übermittlung des CBC-R ein polnisches oder ein ausländisches Unternehmen 
verantwortlich ist, und es sind dessen Daten und das Land, in dem der Vordruck CBC-R übermittelt wird, anzugeben.

Infolge der Novelle der Vorschriften wird die Benachrichtigung CBC-P für das Jahr 2019 ausschließlich in elek-
tronischer Form unter Verwendung des von der Behörde veröffentlichten Musters, das unter www.podatki.gov.pl 
zugänglich ist, übermittelt. 

Die Novelle der Vorschriften hat auch die Möglichkeit eingeführt, die Benachrichtigung CBC-P von einem Bevoll-
mächtigten unterzeichnen zu lassen. Zu diesem Zweck ist die Vollmacht für die Unterzeichnung von Erklärungen, 
die mittels elektronischer Kommunikationsmittel abgegeben werden, zu verwenden (Vordruck UPL-1). Für die Abga-
be der Benachrichtigung CBC-P durch einen Bevollmächtigten ist somit keine gesonderte Vollmacht erforderlich

Da die o.g. Pfl icht Unternehmen auferlegt wurde, die zu großen Kapitalgruppen gehören, empfehlen wir:
− eine detaillierte Analyse Ihrer diesbezüglichen Pfl ichten,
− die Einholung einer Information über die Höhe der konsolidierten Einnahmen der Kapitalgruppe im Jahr 2018 

von der Muttergesellschaft..



Den Vordruck tP-R werden die Steuerpfl ichtigen erstmals 
für das Steuerjahr abgeben, das nach dem 31.12.2018 be-
ginnt. Die Steuerpfl ichtigen, deren Steuerjahr dem Kalen-
derjahr entspricht, werden für das Jahr 2019 verpfl ichtet 
sein, den Vordruck tPR-C bzw. tPR-P zum ersten Mal bis 
Ende September 2020 abzugeben. 

FRISTEN
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Die Ermittlung der Pfl icht zur Einreichung des Vordrucks tP-R stützt sich auf andere Kriterien, als dies bei dem 
ersetzten Vordruck CIT-TP der Fall war.
Der Vordruck TP-R wird von verbundenen Unternehmen eingereicht, die:
1) zur Erstellung des Local File verpfl ichtet sind;
2) Geschäfte durchführen, bei welchen sie die Befreiung von den Dokumentationspfl ichten auf der Grundlage 

von Art. 11n Pkt. 1 KStG-PL und Art. 23z Pkt.1 EStG-PL in Anspruch nehmen (polnische Unternehmen, 
die keinen Steuerverlust erlitten haben).

Der Umfang der Angaben, die im Vordruck TP-R offenge-
legt werden, ist sehr detailliert. Um den Vordruck richtig 
auszufüllen, wird der Steuerpfl ichtige u.a. das Ergebnis 
(die Rentabilität) der einzelnen Geschäfte berechnen 
und eine Zusammenstellung dieses Ergebnisses und der 
Daten zu vergleichbaren Geschäften erstellen müssen. 
Zweifellos sind diese Angaben den Steuerbehörden bei 
der Auswahl von Unternehmen für die Außenprüfung und 
die fi nanz- und zollrechtlichen Kontrollen von Nutzen.

EXPERtENMEINUNG

Die Steuerpfl ichtigen geben den Vordruck tP-R erstmalig für das Steuerjahr 2019 ab. Für Steuerpfl ichtige, 
deren Steuerjahr dem Kalenderjahr entspricht, ist der letzte FRIStENdes Vordrucks der 30. September 2020. 

Das wichtigste Dokument, das bei der Ausfüllung des Vordrucks TP-R verwendet wird, wird die Verrechnungspreis-
analyse (evtl. Analyse der Übereinstimmung) sein, und deshalb müssen Steuerpfl ichtige überprüfen, ob eine solche 
Analyse erstellt oder aktualisiert wurde. Steuerpfl ichtige, deren Ergebnisse außerhalb des in der Analyse ausgewie-
senen marktüblichen Abstands liegen, müssen eine Korrektur der Verrechnungspreise in Erwägung ziehen.

VORBEREITUNG

6. INFoRMAtIoN 
ÜBER DIE VERRECHNUNGSPREISE tP-R

BEISPIELE FÜR INFoRMAtIoNEN, DIE IM VoRDRUCK tP-R ANZUGEBEN SIND
− Rentabilitätskennzahlen des Steuerpfl ichtigen,
− Art des abgeschlossenen Geschäfts (ca. 80 Kategorien zur Auswahl),
− Methode zur Überprüfung des Preises,
− Angaben zur Verzinsung von Darlehen,
− Art des Vergleichs (extern/intern),
− Art der bei der Überprüfung des Preises angewandten Rentabilitätskennzahl,
− Korrekturen der Vergleichbarkeit,
− Ergebnisse der Analyse der Verrechnungspreise (Abstand, Wert),
− Ergebnis aus dem Geschäft,
− Korrekturbetrag der Verrechnungspreise.

PERSÖNLICHER GELtUNGSBEREICH



Verbundene Unternehmen, die verpfl ichtet sind, ein Local File (landesspezifi sche Dokumentation) zu erstellen.

Seit dem 1. Januar 2019 haben sich die Vorschriften über Verrechnungspreise stark geändert. Verbundene Unter-
nehmen, die zur Erstellung eines Local File verpfl ichtet sind, geben die Erklärung über dessen Erstellung bis zum 
Ende des neunten Monats nach dem Ende des Geschäftsjahres bei den Finanzämtern ab.

Gemäß dem neuen Wortlaut der o.g. Gesetze enthält die Erklärung:

 1) die Information über die Erstellung des Local File;

 2)  die Zusicherung, dass die bei Geschäften mit verbundenen Unternehmen zugrunde gelegten Preise 
 marktüblich sind.

Für kontrollierte Geschäfte, die in einem Steuerjahr abgeschlossen wurden, das nach dem 31. Dezember 2018 
beginnt, ist die Erklärung in elektronischer Form abzugeben.

Die Erklärung wird vom Geschäftsleiter im Sinne der Vorschriften des Rechnungslegungsgesetzes unterzeichnet, 
wobei in der Erklärung die von ihm ausgeübte Funktion anzugeben ist. Wenn mehrere Personen die Kriterien des 
Geschäftsleiters erfüllen oder wenn seine Bestimmung nicht möglich ist, so wird die Erklärung von jeder ver-
tretungsberechtigten Person unterzeichnet. Die Unterzeichnung der Erklärung durch einen Bevollmächtigten ist 
unzulässig.

Steuerpfl ichtige müssen überprüfen, ob sie technisch in der Lage sind, die Erklärungen in elektronischer Form 
einzureichen. Des Weiteren müssen sie analysieren, ob die angewandten Preise marktüblich sind, da die Abgabe 
einer falschen Zusicherung über die Marktüblichkeit des Geschäfts mit der Auferlegung fi nanzstrafrechtlicher 
Sanktionen einhergehen wird.

Die Abgabefrist der Erklärung läuft mit dem Ende des 
neunten Monats nach dem Ende des Geschäftsjahres ab. 

FRISTEN

Wird die Erklärung über die Erstellung des Local File 
nicht, verspätet oder wahrheitswidrig abgegeben, so 
zieht dies die fi nanzstrafrechtliche Verantwortlichkeit 
nach Art. 56c des polnischen Finanzstrafgesetzbuches 
nach sich.

EXPERtENMEINUNG

VORBEREITUNG

10

PERSÖNLICHER GELtUNGSBEREICH

7. ERKLäRUNG DER GESCHäFtSLEItUNG 
ÜBER VERRECHNUNGSPREISE



Die eingeführten Regelungen haben in der Praxis eine 
doppelte Bedeutung: einerseits weisen sie auf die 
Möglichkeit der Erfassung von Verrechnungspreis-
korrekturen als Einnahmen bzw. Betriebsausgaben 
hin, was positiv zu bewerten ist; andererseits jedoch 
erlegen sie den Steuerpfl ichtigen insoweit zusätzliche 
Pfl ichten auf.

EXPERtENMEINUNG

Seit dem 1. Januar 2019 gelten Art. 11e KStG-PL und Art. 23q EStG-PL, die die eindeutige Regel einführen, 
wonach eine Verrechnungspreiskorrektur eine Betriebseinnahme oder eine Betriebsausgabe darstellt und in 
dem Jahr erfasst wird, das sie betrifft.

Die Verrechnungspreiskorrektur kann dann als Betriebseinnahme oder Betriebsausgabe eingestuft werden, wenn der 
Steuerpfl ichtige die vom Gesetzgeber bestimmten Voraussetzungen kumulativ erfüllt:

Unter Berücksichtigung der eingeführten Regelungen empfehlen wir, die gruppenintern festgelegte Verrechnungspreis-
politik zu überprüfen und einheitliche Richtlinien auszuarbeiten, die es erlauben werden, die gesetzlich geforderten 
Dokumente zu sammeln.

PERSÖNLICHER GELtUNGSBEREICH

Die Vorschriften über Verrechnungspreiskorrekturen fi nden auf Korrekturen der Verrechnungspreise (engl. transfer 
pricing adjustments) Anwendung, die 2019 und in den Folgejahren von Gesellschaften aus internationalen Kapital-
gruppen vorgenommen wurden.

FRISTEN

Die neuen Vorschriften über Verrechnungspreiskorrekturen 
fi nden auf Korrekturen Anwendung, die nach dem 1. Januar 
2019 abgewickelte kontrollierte Geschäfte betreffen.

VORBEREITUNG

11

8. DIE DoKUMENtIERUNG VoN VERRECHNUNGSPREIS-
KORREKTUREN NACH DEN NEUESTEN VORSCHRIFTEN

Korrektur, durch 
die die Betriebs-

einnahmen 
erhöht/

die Betriebsaus-
gaben gesenkt 

werden

1.  Die Geschäftsparteien haben die Marktbedingungen bereits während des Steuer-
jahres festgelegt.

2.  Es haben sich wesentliche Umstände geändert, die die im Laufe des Steuerjahres 
festgelegten Bedingungen beeinfl ussen, bzw. es sind die tatsächlichen Betriebs-
ausgaben/Betriebseinnahmen bekannt, die die Grundlage für die Berechnung des 
Preises bilden. 

Korrektur, 
durch die die 
Betriebsein-
nahmen ge-

senkt/
die Betriebs-

ausgaben 
erhöht werden

3.  Zum Zeitpunkt der Korrektur verfügt der Steuerpfl ichtige über eine Erklärung des ver-
bundenen Unternehmens, wonach die andere Partei eine Korrektur in derselben Höhe 
vorgenommen hat/vornimmt.

4.  Die andere Partei des von der Korrektur betroffenen Geschäfts hat ihren Sitz in Polen 
oder in einem Staat, der mit Polen ein Doppelbesteuerungsabkommen und einen Vertrag 
über den Austausch von steuerlichen Informationen geschlossen hat.

5.  Die Durchführung der Korrektur wird in der Steuererklärung für das Jahr bestätigt, das 
diese Korrektur betrifft.
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PERSÖNLICHER GELtUNGSBEREICH

Unternehmen, die zur Erstellung einer Verrechnungspreisdokumentation verpfl ichtet sind.

Die Empfehlungen des Verrechnungspreisforums beziehen sich auf themen, die bei Steuerpfl ichtigen Zweifel 
wecken. Das Forum empfi ehlt, wie die Pfl ichten im Bereich der Verrechnungspreise zu erfüllen sind, und schlägt 
auch neue gesetzgeberische Lösungen vor. Die Nutzung der Empfehlungen des VPF ist bei der praktischen Anwen-
dung der Vorschriften hilfreich, was angesichts der Dynamik der Änderungen im Bereich der Verrechnungspreise 
besonders wertvoll ist.

Bis Ende 2019 hat das Verrechnungspreisforum folgende Empfehlungen herausgegeben:

− im Bereich der technischen Aspekte der Erstellung von Vergleichbarkeitsanalysen – teil 1,

− hinsichtlich der Anfertigung von Beschreibungen der Übereinstimmung von mit verbundenen Unternehmen 
für Geschäfte und andere Vorfälle festgelegten Bedingungen mit den Bedingungen, die unabhängige Unter-
nehmen untereinander vereinbart hätten,

− zur Hierarchie der Anwendung der Methoden zur Überprüfung von Verrechnungspreisen und der Wahl der 
geeignetsten Methode,

− zur Überprüfung der Marktüblichkeit von Weiterberechnungen, 

− zur Beschreibung der Preisvergleichsmethode (PVM),

− zur Erstellung der Analyse, die die Übereinstimmung der Bedingungen, zu denen ein kontrolliertes Geschäft 
abgeschlossen wurde, mit den Bedingungen, die nicht verbundene Unternehmen festgelegt hätten, aus-
weist (Analyse der Übereinstimmung),

− zu den Kriterien für die Auswahl einer Probe zum Zwecke der Erstellung einer Vergleichbarkeitsanalyse.

Die Empfehlungen können auf der Internetseite des Finanzministeriums abgerufen werden.

Die Steuerpfl ichtigen sollten die Erläuterungen in den Empfehlungen des VPF bei der Erstellung der Verrech-
nungspreisdokumentation beachten, um deren Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen sicher-
zustellen.

Die Verrechnungspreisthematik entwickelt sich dyna-
misch und wird zu einer immer wichtigeren steuerlichen 
Frage. Die tätigkeit des VPF hilft den Steuerpfl ichtigen 
bei der ordnungsgemäßen Erfüllung der Dokumenta-
tionspfl ichten. Durch Anwendung der Empfehlungen des 
VPF kann das steuerliche Risiko beschränkt werden.

EXPERtENMEINUNG

FRISTEN

Die zwei ersten Empfehlungen betreffen den Rechts-
stand zum 31. Dezember 2018. Die übrigen beziehen 
sich auf den Rechtsstand seit dem 1. Januar 2019.

VORBEREITUNG

9. GEWoNNENE ERKENNtNISSE 
DES VERRECHNUNGSPREISFoRUMS



PERSÖNLICHER GELtUNGSBEREICH

10. VERRECHNUNGSPREISE UND DIE PFLICHt ZUR 
ANZEIGE MELDEPFLICHtIGER StEUERGEStALtUNGEN

13

Steuerpfl ichtige, die mit verbundenen Unternehmen Geschäfte tätigen, die Kennzeichen meldepfl ichtiger Steu-
ergestaltungen aufweisen 

1313

Steuerpfl ichtige, die Geschäfte mit verbundenen Un-
ternehmen tätigen, müssen damit rechnen, dass eine 
Pfl icht zur Meldung der Steuergestaltung entstehen 
kann. Um diesbezüglich auf der sicheren Seite zu sein, 
wird empfohlen, die Vorschriften über meldepfl ichtige 
Steuergestaltungen bereits bei der Festlegung der Ver-
rechnungspreispolitik oder der Geschäftsbedingungen 
zu berücksichtigen.  

EXPERtENMEINUNG

VORBEREITUNG

Was eine meldepfl ichtige Steuergestaltung ausmacht und was nicht
Grundsätzlich gelten weder die Erstellung noch die Unterstützung bei der Erstellung von Verrechnungspreisdo-
kumentationen als meldepfl ichtige Steuergestaltung (Hinweis aus den Erläuterungen des Finanzministers). Eine 
meldepfl ichtige Steuergestaltung können jedoch Empfehlungen zur künftigen Strukturierung von Geschäften und 
die Inanspruchnahme bestimmter einseitig eingeführter vereinfachter Lösungen betr. Verrechnungspreisdokumen-
tationen darstellen.

Die dokumentierten Geschäfte selbst können die Bedingungen für deren Einstufung als meldepfl ichtige Steuer-
gestaltung allein dadurch erfüllen, dass sie zwischen verbundenen Unternehmen getätigt werden. Es handelt sich 
dabei bspw. um:
− grenzüberschreitende Zahlungen, die unter den abzugsfähigen Betriebsausgaben erfasst werden, und zwar 

an Länder, in denen sie einer Vorzugsbesteuerung unterliegen; 
− grenzüberschreitende Zahlungen an in Steueroasen ansässige Rechtsträger;
− Übertragung von Funktionen, Risiken und Aktiva, die zu einem deutlichen Rückgang des Gewinns führen. 

Gestaltungen zwischen verbundenen Unternehmen können auf der Grundlage anderer Kennzeichen als derjenigen, 
die sich direkt auf verbundene Unternehmen beziehen, meldepfl ichtig sein, z.B.:
− die Verwendung einer einheitlichen Form oder Dokumentation (was bei Konzernen üblich ist), die mit einem 

Steuervorteil einhergeht;  
− grenzüberschreitende Zahlungen von erheblichem Wert (über 25 Mio. PLN), einschließlich Zahlungen, auf die 

Vergünstigungen aus Doppelbesteuerungsabkommen angewandt werden.

Daher ist die Ausarbeitung einer Verrechnungspreispolitik ein guter Zeitpunkt, um potenzielle meldepfl ichtige Steuer-
gestaltungen zu ermitteln.

Vorbereitung
Um sich auf die potenzielle Meldepfl icht bei der Erstellung einer Verrechnungspreisdokumentation vorzubereiten, 
wird empfohlen:
− die Struktur der Verbindungen mit Geschäftspartnern auf der Grundlage der separaten in den Vorschriften über 

meldepfl ichtige Steuergestaltungen genannten Defi nition der verbundenen Unternehmen zu analysieren;
− zu ermitteln, ob in dem Land, an das die Zahlungen getätigt werden, diese einer Präferenzbesteuerung unter-

liegen können;
− Geschäfte, die meldepfl ichtige Steuergestaltungen sein könnten, zu identifi zieren und zu inventarisieren, z.B.:
 − Geschäfte mit einem hohen Wert;
 − Geschäfte mit Steueroasen;
 − Geschäfte zur Verlagerung von schwer zu bewertenden Rechten bzw. Geschäfte, die im Rahmen einer
    Umstrukturierung getätigt werden.



PERSÖNLICHER GELtUNGSBEREICH

Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar zugunsten verbundener Unternehmen bzw. Unternehmen aus sog. 
Steueroasen Betriebsausgaben tragen (die in Art. 15e KStG-PL bestimmt sind). 

Die Beschränkung bei der Erfassung bestimmter Ausgaben unter den abzugsfähigen Betriebsausgaben gilt 
seit dem 1. Januar 2018. Die in Art. 15e Abs.1 KStG-PL aufgezählten Arten der Betriebsausgaben sind allerdings 
nicht abschließend und daher sind auch andere, ähnliche Ausgaben zu berücksichtigen. Die besprochene 
Beschränkung betrifft folgende Arten von Betriebsausgaben:

− Erwerb von Dienstleistungen im Bereich Beratung, Marktforschung, Werbung, Leitung und Kontrolle, Daten-
verarbeitung, Versicherungen, Garantien und Bürgschaften sowie ähnliche Leistungen,

− Nutzung oder Erwerb des Rechts zur Nutzung von immateriellen Vermögensgegenständen und Rechten,

− Übertragung des Liquiditätsrisikos des Schuldners aus Darlehen.

Die Beschränkung umfasst jedoch keine Ausgaben, die unmittelbar mit der Herstellung oder dem Erwerb von 
Waren oder Dienstleistungen durch den Steuerpfl ichtigen verbunden sind. Abgesehen von der Art des durch-
geführten Geschäfts ist auch dessen Charakter (Zweck) zu untersuchen. In der Praxis weckt dies viele Zweifel 
und daher kann es sinnvoll sein, die Stellung eines Antrags auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft in Erwä-
gung zu ziehen. 

In vielen Fällen kann es eine vorteilhafte Lösung sein, den Abschluss eines APA zu beantragen, die es ermög-
licht, die Gesamtheit der Ausgaben, die von der Vereinbarung erfasst werden und nach den allgemeinen Regeln 
dem Ausschluss von den Betriebsausgaben unterliegen, unter den Betriebsausgaben zu erfassen. Darüber 
hinaus wird eine solche Entscheidung den Steuerpfl ichtigen vor einem eventuellen Risiko im Bereich der Ver-
rechnungspreise schützen. 

Die Bestimmung, ob die jeweilige Art der Betriebsausga-
ben der Beschränkung aus Art. 15e unterliegt, erfordert 
die Analyse ähnlicher Entscheidungen (verbindliche Aus-
künfte, Rechtsprechung), aber in zweifelhaften Angele-
genheiten bleibt die Stellung eines eigenen Antrags auf 
Erteilung einer verbindlichen Auskunft zum Steuerrecht. 
Wenn Dienstleistungen von hohem Wert von den abzugs-
fähigen Betriebsausgaben ausgeschlossen wurden, kann 
es empfehlenswert sein, die Einholung einer Entschei-
dung hinsichtlich eines APA in Erwägung zu ziehen. 

EXPERtENMEINUNG

VORBEREITUNG

11. BESCHRäNKUNG BEI DER ERFASSUNG VoN AUFWENDUN-
GEN FÜR DIENStLEIStUNGEN VERBUNDENER UNtERNEH-
MEN UNtER DEN BEtRIEBSAUSGABEN

14



PERSÖNLICHER GELtUNGSBEREICH

Unternehmen, die Geschäfte mit verbundenen Unternehmen abschließen.

Die Novellierung der Vorschriften über die Erlangung von APAs soll den Zugang zu Advance Pricing Agreements 
erleichtern und die Steuerpfl ichtigen ermuntern, APAs zu beantragen.

Gemäß den novellierten Vorschriften wird die Überprüfung der Anwendung eines APA grundsätzlich im Rahmen von 
Prüfungshandlungen erfolgen, die für den Steuerpfl ichtigen weniger belastend als eine steuerliche Außenprüfung sind.  

U.a. wurden folgende für die Steuerpfl ichtigen günstige änderungen eingeführt: 

− Möglichkeit der Stellung eines APA-Antrags durch ein ausländisches Unternehmen, das die Aufnahme einer 
tätigkeit in Polen plant, 

− Beschränkung der Voraussetzung, bei deren Vorliegen die Einholung eines APA unzulässig ist, 
− Vereinheitlichung der Daten im Antrag, sodass sich deren Umfang mit den Daten im Local File deckt, 
− Beschränkung der Möglichkeit, die Erteilung eines APA abzulehnen. 

Der APA-Antrag muss detaillierte Informationen sowohl über den Steuerpfl ichtigen als auch über die am Geschäft 
beteiligten verbundenen Unternehmen enthalten, d.h.:

− Informationen über den Antragsteller und die weiteren verbundenen Unternehmen, die an der Vornahme 
des kontrollierten Geschäfts beteiligt sind;

− Informationen über das kontrollierte Geschäft, das Gegenstand des Antrags ist;
− Angabe der Geltungsdauer des APA,
− Angabe, ob der Antrag den Erlass eines einseitigen APA oder den Abschluss von bi- oder multilateralen 

Vereinbarungen betrifft;
− im Falle von bi- oder multilateralen Vereinbarungen – Information über die Einreichung des Antrags durch 

die ausländischen verbundenen Unternehmen bei der zuständigen ausländischen Behörde, einschließlich 
der Firmen dieser Unternehmen, des Landes, in dem der Antrag eingereicht wurde oder eingereicht werden 
wird, und des Datums seiner Einreichung, sofern bekannt.

Geschäfte mit verbundenen Unternehmen sind gegen-
wärtig Quelle vieler Steuerrisiken – ein APA gibt dem 
Steuerpfl ichtigen die Sicherheit, dass die Bedingungen 
des Geschäfts nicht von der Steuerbehörde in Frage 
gestellt werden. 

EXPERtENMEINUNG

FRISTEN

Die Vorschriften im o.g. Wortlaut gelten seit dem 
1. Januar 2020.

VORBEREITUNG

12. NEUE GRUNDSätZE FÜR DEN ABSCHLUSS 
VoN ADVANCE PRICING AGREEMENtS (APA)

15
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